
Allgemeine Geschäftsbedingungen für Verleihstationen 
Hier: Ausleihe eines Lastenrads vom Typ Babboe Go-E 500 Wh (Typ „Trike“) von 

der Stadt Voerde (Klimaschutzmanagement) 
 

an: 

(Name, Adresse, Kontakt der Verleihstation) 
 

Zwischen ___________________________________________________________ und der Stadt Voerde 
wird folgende Vereinbarung getroffen: 
 
Das Lastenfahrrad vom Typ Babboe Go-E 500 Wh (Rahmennummer WSP 047009T) wird vom 
___.___.20___ bis zum ___.___.20___ von der Stadt Voerde kostenfrei zur Verfügung gestellt. Das 
Lastenfahrrad wird übergeben mit jeweils 2 Schlüsseln für ein Rahmenschloss und einen Akku, einem 
Ladegerät, einem Regenschutz, Sitzpolstern sowie einer Gebrauchsanweisung. 
 

 Zustand: Das Lastenrad wurde im August 2023 neu erworben und befindet sich in einem 
einwandfreien, verkehrssicheren Zustand. Beleuchtung, Bremsen, Gangschaltung sind 
funktionsbereit. Veränderungen und Anbauten am Fahrrad sind nur zulässig, wenn sie a) vorab 
abgestimmt und b) bei Rückgabe ggf. rückstandslos wieder entfernt/ rückgebaut werden können. 
Notwendige Wartungs- und Reparaturmaßnahmen führt die Stadt Voerde auf eigene Kosten 
fachgerecht aus. 

 Das Lastenrad darf von der Verleihstation nur als „Freies Lastenrad“, d.h. kostenfrei an Bürgerinnen 
und Bürger in Voerde weiterverliehen werden. Die Annahme freiwilliger Spenden ist nicht zulässig. 
Alle Entleiherinnen und Entleiher müssen vor Übergabe die Allgemeinen Geschäfts- und 
Nutzungsbedingungen unterzeichnen. 

 Beim Transport ist die zulässige Zuladungsgrenze von 100 kg zu beachten. 

 Mit dem Lastenrad können bis zu 2 Kinder befördert werden, die mit 3-Punkt-Gurten gesichert werden 
sollten.  

 Bei Erstnutzenden muss eine Einweisung in die Funktionsweise des Lastenrads und eine Probefahrt 
erfolgen. Es wird empfohlen, zunächst mit wenig Gewicht/ ohne Kind das Fahren mit dem Lastenrad 
zu üben.  

 Das Lastenrad wird bei Nichtgebrauch immer mit dem Kettenschloss (um einen festen Gegenstand 
gebunden) verschlossen und vor Regen geschützt abgestellt. Nachts ist das Lastenrad in einem 
verschlossenen Raum oder abschließbaren überdachten Hof unterzubringen. Wenn die Möglichkeit 
einer verschlossenen und überdachten Unterbringung nicht gegeben ist, so ist das Lastenrad an 
einem festen Gegenstand anzuketten und mit der entliehenen Regenabdeckung zu schützen. 

 Bei mehr als drei Tagen des Nichtgebrauchs, muss der Akku entfernt und im Trockenen bei 
Zimmertemperatur gelagert werden. 

 Das Fahrrad ist über die Stadt Voerde bei der Zurich Versicherung gegen Diebstahl und Unfall 
versichert. Die Verleihstation oder die Entleiherinnen und Entleiher haften nur als Verursacher für 
Veränderungen oder Verschlechterungen am Fahrrad, die auf nicht-vertragsgemäßem Gebrauch 
beruhen.  

 Für Schäden aus Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, die auf einer fahrlässigen 
Pflichtverletzung der Lastenradnutzer entstehen, besteht kein Versicherungsschutz. In diesem Fall 
tritt die Haftpflichtversicherung der verursachenden Nutzer in Kraft.  

 Das Fahrrad wird am ___.___.20___ in Voerde an ________________________________________ 
übergeben. Die Rückgabe erfolgt am ___.___.20___ in Voerde an die Klimaschutzmanager Simon 
Geffroy oder Bibiana Piskurek im gleichen Zustand wie bei der Übergabe. Zu diesem Zeitpunkt sind 
alle Schlüssel, auch ggf. nachgefertigte, wieder auszuhändigen.  

 Verantwortlich für den Rücktransport ist ________________________________. 

 Jede Verleihstation trägt einen Beitrag zur Öffentlichkeitsarbeit für das Projekt. Hierzu benötigt das 
Klimaschutzmanagement der Stadt Voerde einen Erfahrungsbericht aus der Verleihstation, mit 
Fotodokumentation. Die Bewerbung des Projekts im Rahmen von eigenen Medienkanälen und 
Netzwerken der Verleihstation ist freiwillig, aber wünschenswert. 
 

 
………………………………………………………   …………………………………………. 
Datum und Unterschrift Verleihstation                       Unterschrift Klimaschutzmanagement 



Allgemeine Geschäfts- und Nutzungsbedingungen für den Lastenrad-Verleih 
der Stadt Voerde (hier: Babboe Go-E/“Trike“) 

 
Der Lastenrad-Verleih der Stadt Voerde ist ein kostenloses Angebot der Stadt Voerde, das durch die 
finanzielle Förderung des Bundesamtes für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle und der Nationalen 
Klimaschutzinitiative (NKI) ermöglicht wurde. Wir verfolgen mit dem Projekt keine kommerziellen Zwecke, 
sondern wollen Mobilität in der Stadt ohne Auto für alle zugänglich machen. Deshalb stellen wir jeder Person 
das Lastenrad kostenlos zur Verfügung. Wir bitten Sie, so sorgsam wie möglich mit dem Lastenrad 
umzugehen, damit es so lange und so vielen Menschen wie möglich zur Verfügung steht. Die vorliegenden 
allgemeinen Geschäfts- und Nutzungsbedingungen und die Gebrauchsanweisung für das Babboe Go-E sollen 
dieses Anliegen unterstützen. Die bei der Ausleihe geforderten persönlichen Daten sind wahrheitsgemäß 
auszufüllen. Alle erhobenen Daten werden lediglich innerhalb des Projektes verarbeitet und genutzt und 
nicht an Dritte weitergegeben. 

 
 
 
Ich (der/die Entleiher/in) ………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Adresse    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Telefon     …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
E-Mail      …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
entleihe vom Projekt Lastenrad-Verleih der Stadt Voerde ein elektrisches Lastenfahrrad vom Typ Babboe 
Go-E, sowie zugehörige Schlüssel, Ladegerät, Regenschutz, Sitzpolster und Gebrauchsanweisung. 
 
vom …………………………………………. bis …………………………………………… . 
 
Ich bringe das Fahrrad zur vereinbarten Uhrzeit pünktlich zurück. 
  
Datum und Uhrzeit der Rückgabe …………………………………………… 
 
Ort der Rückgabe   …………………………………………… 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

Ausleih-Bedingungen 
 

 Die Ausleihe ist kostenlos. 

 Ich verpflichte mich, das Fahrrad pfleglich zu behandeln und zum Ablauf der schriftlich vereinbarten 
Leihzeit in ordnungsgemäßem Zustand zurückzugeben. Es ist nicht erlaubt, Umbauten am Lastenrad 
vorzunehmen. 

 Ich bin für die Dauer der Ausleihe für das Fahrrad verantwortlich. Dies gilt auch, wenn das Fahrrad 
während der Ausleihe an Dritte weiterverliehen wird.  

 Ich mache mich mit der Gebrauchsanweisung des Lastenrades vertraut und halte mich stets an die 
Empfehlungen des Herstellers. 



 Das Lastenrad darf nur sachgemäß (§603 BGB) verwendet und auf geeigneten Wegen gefahren 
werden. Die StVO ist zu beachten.  

 Beim Transport ist die zulässige Zuladungsgrenze von 100 kg zu beachten 

 Es dürfen nur maximal 2 Kinder in der Transportbox transportiert werden. Die Kinder müssen ruhig 
auf den dafür vorgesehenen Bänken sitzen und angeschnallt sein. Sie sollten einen Fahrradhelm 
tragen. 

 Bei Regen parke ich das Lastenrad unter einer Überdachung. Nachts sollte das Lastenrad in einem 
verschlossenen Raum oder überdachten Hof untergebracht werden. Wenn die Möglichkeit einer 
verschlossenen und überdachten Unterbringung nicht gegeben ist, so ist das Lastenrad an einem 
festen Gegenstand anzuketten und mit der entliehenen Regenabdeckung zu schützen. 

 Ich lade den Akku rechtzeitig wieder auf und überlade ihn nicht. Der Akku darf höchstens 6 Stunden 
lang aufgeladen werden, d.h., nicht über Nacht laden!  

 Bei mehr als drei Tagen des Nichtgebrauchs, entferne ich den Akku und lagere ihn im Trockenen bei 
Zimmertemperatur. 

 Ich übergebe das Fahrrad sauber und in gutem Zustand zurück an den Verleiher. 

 Vor jedem Fahrantritt überprüfe ich die Fahr- und Funktionstüchtigkeit bzw. Betriebssicherheit des 
Lastenrades und melde entdeckte Schäden unverzüglich. 

 Das Fahrrad ist über die Stadt Voerde bei der Zurich Versicherung gegen Diebstahl und Unfall 
versichert. Die Entleiher(innen) haften als Verursacher für Veränderungen oder Verschlechterungen 
am Rad, die auf nicht-vertragsgemäßem Gebrauch beruhen.  

 Für Schäden aus Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, die auf einer fahrlässigen 
Pflichtverletzung der Entleiher(innen) entstehen, besteht kein Versicherungsschutz. Der Abschluss 
einer Haftpflichtversicherung wird daher empfohlen. 

 Das Lastenrad wird bei Nichtgebrauch immer mit dem Kettenschloss (um einen festen Gegenstand 
gebunden) verschlossen und vor Regen geschützt abgestellt. Bei Diebstahl des Lastenrades muss 
sofort eine polizeiliche Anzeige durch den/die Entleiher/in erfolgen und die Stadt Voerde 
(Klimaschutzmanagement) unverzüglich darüber informiert werden. 

 Ich stimme zu, dass mein Name und gegebenenfalls Fotos von mir mit dem Lastenrad für die 
Öffentlichkeitsarbeit des Projekts verwendet werden dürfen:        

 Ja                                   Nein 
 
 
…………………… ……………………………………………………………          …….………………………………………………………. 

Datum und Unterschrift Entleiher/in               Name der Verleihstation 
 
       

  ……………………………………………………………… 
Unterschrift Verleihstation 

 
Bei Rückgabe: 
 

Rückgabe in ordnungsgemäßem Zustand erfolgt?  Ja  Nein 
 
 
…………………… ……………………………………………………………          …….………………………………………………………. 

Datum und Unterschrift Entleiher/in               Name der Verleihstation 
 
 

  ……………………………………………………………… 
Unterschrift Verleihstation 
 

 




